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39/04 Zollabkommen 

Text 

Artikel VIII 

Im Falle einer Meinungsverschiedenheit zwischen Vertragsstaaten über den erzieherischen, 
wissenschaftlichen oder kulturellen Charakter eines eingeführten Gegenstandes können die beteiligten 
Parteien im gemeinsamen Einvernehmen vom Generaldirektor der Organisation der Vereinten Nationen 
für Erziehung, Wissenschaft und Kultur ein Gutachten verlangen. 
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